
 

 

 

 

Stellungnahme zu dem Entwurf des  

Klimaschutzprogramms (KSP) des BMWK 

 

Der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. -BDB- bedankt sich für die 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu dem vorgenannten Entwurf.  

Unsere Expertise liegt in der Planung von Gebäuden, Anlagen, Ingenieurbauwerken, der Stadt- und 

Regionalplanung sowie dem Vermessungswesen. Wir beschränken uns daher auf die Kommentierung 

der Maßnahmen in diesen Bereichen.  

I. Vorbemerkung 

Der BDB teilt die Einschätzung des BMWK, dass die Klimaschutzanstrengungen deutlich gesteigert 

werden müssen, um die gesetzlich verbindlichen Klimaschutz- bzw. CO2-Minderungsziele noch zu 

erreichen. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel, die Materialengpässe, der Langfristigkeit einer 

nachhaltigen Holzbewirtschaftung in Deutschland und Europa um ausreichend Holz als Baustoff 

gewinnen/nutzen zu können und die beschränkten finanziellen Möglichkeiten vieler Haus- und 

Wohnungseigentümer:innen erscheint es wenig realistisch, das Tempo bei der CO2-Minderung in den 

nächsten 7 Jahren verdoppeln oder verdreifachen zu wollen, wie es im Klimaschutzprogramm heißt.  

Der BDB fordert daher sich ehrlich zu machen.  

So wünschenswert es ist, so unrealistisch ist es selbst bei Ausschöpfung aller Innovationspotentiale in 

den nächsten drei bis sieben Jahren die Baukapazität und die Sanierungsraten zu vervielfachen, schon 

allein, weil es hierfür an den Fachkräften fehlt. Selbst wenn es gelingt, diese Lücke durch Zuwanderung 

zu schließen, müssten die Einwanderer:innen erst noch drei bis vier Jahre ausgebildet werden. Die 

Erfahrungen aus der Zuwanderung in den letzten Jahren haben gezeigt, dass allein der Spracherwerb 

für nicht vorgebildete Einwanderer:innen für eine anspruchsvolle Ausbildung ein- bis zwei Jahre 

dauert. 

Sich ehrlich machen heißt, davon auszugehen, dass die Minderungsziele der klimarelevanten 

Emissionen im Gebäudesektor auch bis 2030 nicht erfüllt werden können und das auch zu 

kommunizieren. 

Die Überschreitung der CO2-Emissionen zwingt dazu, verstärkt in die Technologien zur CO2-

Abscheidung zu investieren und entsprechenden Planungen auch in Deutschland vorzubereiten. Denn 

ohne eine CO2-Abscheidung sind die Minderungsziele nicht zu erreichen. Davon geht derweilen auch 

die Klimawissenschaft aus.  

Sich ehrlich machen heißt darüber hinaus, neben der Minderung der CO2-Emissionen und der CO2-

Abscheidung in die Resilienz der gebauten Umwelt zu investieren, um sie „klimafest“ zu machen. Auch 

das sollte Inhalt eines KlimaSCHUTZprogramms sein.        
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I. Im Einzelnen 

 

1. Das Gebäudeenergiegesetz ist zügig zu verabschieden.  

 

2. Statt des EH-40-Standards im Neubau sollten nur noch klima- bzw. energiepositive Neubauten 

entstehen dürfen.  Denn es ist unrealistisch, dass die heutigen Neubauten in den nächsten 20 

Jahren so umfassend saniert werden, dass sie klimaneutral betrieben werden. 

 

3. Es sollte schnellstmöglich die Umstellung von Energieverbrauch auf THG-Emissionen als 

Bemessungsgröße erfolgen.  

 

4. Im Rahmen der Umsetzung der EU-Gebäude-Richtlinie muss der aktuelle Bestand umfassend 

erfasst werden. Hierzu sowie zur ehrlichen Bilanzierung der Gesamtemissionen sollten schon 

jetzt Maßnahmen ergriffen und Förderprogramme aufgesetzt werden, die es Wohn- und 

Hauseigentümer:innen ermöglichen den eigenen Bestand realistisch zu betrachten. Die 

Inanspruchnahmen von Fördermitteln könnte verbunden werden mit einer Pflicht zum 

Monitoring. 

 

5. Die Wärmeleitplanung der Städte und Gemeinden ist dringend zu beschleunigen. Hier sollten 

entsprechende Anreize gesetzt werden. Denn der Attentismus bei Investitionen in 

klimafreundliche Technologien resultiert nicht nur aus der Unsicherheit über die Zukunft der 

Förderprogramme, sondern auch daher, dass Eigentümer:innen teilweise unsicher sind, ob 

sie an Wärmenetze angeschlossen werden bzw. sich anschließen müssen. 

 

Weitere Anmerkungen werden gerne nachgereicht. 

 

Berlin, den 14. August 2023  

RA Martin Wittjen,  

Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure e.V. -BDB- 

 

Der BDB ist im Lobbyregister des Deutschen Bundestages unter der Registriernummer R001921 mit 

allen Angaben eingetragen, die zuletzt am 27.03.2023 aktualisiert wurden.  


